
MLEUV Brandenburg 

Merkblatt zur Ermittlung und Abgrenzung der Gemeinkosten Stand: 20.06.2025 

Merkblatt zur Ermittlung und Abgrenzung der Gemeinkosten  
 

Die indirekten Kosten werden als Gemeinkosten-Pauschalsatz in Höhe von 15 Prozent der direkten 

förderfähigen Personalausgaben abgerechnet.  

Beantragung 

Die Beantragung der Gemeinkosten erfolgt durch Angabe im Antrag. Dazu werden zunächst die direkten 

förderfähigen Personalausgaben beantragt. Die 15 Prozent-Pauschale wird anschließend automatisch 

auf Basis der direkten förderfähigen Personalausgaben berechnet. Bestimmte typische indirekte 

Ausgaben sind der Pauschale fest zugeordnet (nachstehende Tabelle) und sind durch die Pauschale 

abgegolten. 

 

Ausgabenart Beispiele zur jeweiligen Ausgabenart1  

Ausgaben für den Betrieb von 

Räumlichkeiten (Bürogebäude, 

Betriebsgebäude, Labore, usw.) des 

allgemeinen Geschäftsbetriebs 

Miete, Unterhaltskosten, Sicherheitskosten, Alarm, Facility-

Management, Reinigung, Gas, Wasser, Strom, Heizung, Außenanlagen, 

Steuern, Gebühren, Entsorgung, Müllabfuhr usw. 

Ausgaben für standardmäßigen 

Bürobedarf, Unterhalt für 

Büroausstattung des allgemeinen 

Geschäftsbetriebs 

Kopierer, Computer, Büromöbel, Verbrauchsmaterialien (Stempel, 

Ordner, Papier, Briefumschläge, Druckerpatronen, Toner, Papier, 

Kopien, Computerzubehör z.B. Bildschirm, Tastatur, Maus, 

Softwarelizenzen, Reinigungsmittel und -geräte, Leuchtmittel)  

Vorhabenspezifische IT-Systeme bzw. spezielle Softwarelizenzen, die 

keinen standardmäßigen Bürobedarf darstellen, sind hiervon 

ausgenommen und können als direkte Ausgaben unmittelbar 

Gegenstand der Förderung sein. 

Ausgaben für allgemeine Leistungen 

des allgemeinen Geschäftsbetriebs 

Sanitätsdienst, Bibliothek, Publikationsdienst, Kommunikation (Internet, 

Telefon, Fax, Porto), Bekleidung, Abonnements, Transporte 

Verwaltungs- und 

Managementausgaben des 

allgemeinen Geschäftsbetriebs 

Personalverwaltung, Reisekosten, IT-Administration, 

Beratungsausgaben (z.B. Steuer- oder Rechtsberater, 

Wirtschaftsprüfung und -beratung), Dokumentation, Finanzverwaltung, 

Qualitätsmanagement  

Vorhabenspezifische Beratungen sind hiervon ausgenommen und 

können als direkte Ausgaben unmittelbar Gegenstand der Förderung 

sein. 

Beiträge, Versicherungen, Steuern, 

Gebühren und Abgaben, 

Pflichtprüfungskosten des 

allgemeinen Geschäftsbetriebs 

IHK, Berufsgenossenschaft, Berufsverbände, (Berufs-) Haftpflicht, 

Feuer-, Gebäude- und Geräteversicherung, Pflichtprüfungs- und 

Anwaltskosten, Mitgliedschaften in Kammern und Verbänden 

Aus- und Fortbildungskosten des 

allgemeinen Geschäftsbetriebs 

Seminare, Zeitschriften, Bücher und Fachliteratur 

Abschreibungen für Abnutzung, 

Leasing 

Büromöbel, Telefonanlagen, Computer, Bürosoftware sowie Software 

für die allgemeine Verwaltung und das Management, Drucker, Kopierer, 

Scanner 

 
1 Die Aufzählung der genannten Ausgaben ist beispielhaft. Der jeweiligen Ausgabenart sind alle Positionen zuzuordnen, die dort – 

auch im weiteren Sinne – zu erfassen sind. 
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Eine über die Pauschale hinausgehende Förderung kann für diese indirekten Ausgaben nicht 

erfolgen. 

Abrechnung 

Ein Nachweis für von den Gemeinkosten umfasste Kostenpositionen ist nicht notwendig. 


